Türkisches Ministerium für Kultur und Touristik

ertugrul.gunay@kulturturizm.gov.tr
Betrifft: Konterkarierung der von Ihrem Ministerium gesponserten Türkei-Reisen durch die türkische Fluglinie Conderon
Exzellenz Günay,

Sehr geehrter Herr Minister 
Sie lassen in deutschen Zeitungen, Zeitschriften, Rundfundsendern, Fernsehsendern und gesellschaftlichen Organisationen für die von Ihrem Ministerium angebotenen und gesponserten Reisen werben, die dazu gedacht sind, mehr Touristen in das Land zu locken; möglicherweise auch, um den EU-Beitritt der Türkei zu befördern. 

An einer dieser Reisen, auf der der Reiseleiter fragte, wer für den Beitritt der Türkei zur EU sei und dann - auftragsgemäß? - u.a. auch referierte, warum die Türkei in die EU aufgenommen werden müsse, habe ich teilgenommen.

Die Tour vom 15.-22.11.10 durch das von Lavaströmen überschüttete Kappadokien war sehr interessant und schön. Was wir dann aber zum Schluss erlebt haben, zeigt, dass die Türkei – wenn man ihrem von ihr zu jedem sich (angeblich) bietenden Anlass (zuletzt z.B. Fußball-Europameisterschaft, Kulturhauptstadt Europas und Erdogans daraus abgeleiteter Anspruch auf Mitgliedschaft in der EU) ständig zu forcieren versuchten Beitritt zur EU trotz grundsätzlicher Bedenken bezüglich der Zugehörigkeit zu Europa und der Idee von dem, was „Europa“ ausmacht aus historischer (vereinter Kampf Europas gegen das nach Europa drängende Osmanische Reich), geographischer (ein Europa bis zum Iran?), politischer (Bildung »Europas« durch den gemeinsamen Abwehrkampf gegen den nach Europa drängenden kämpferischen Islam), kultureller (z.B. Musik) und geistes-/ideengeschichtlicher (alles was kulturell Europa ausmacht wie die Amalgamisierung von Antike und Christentum, Aufklärung, Humanismus, Säkularisierung, die Befreiung des forschenden Geistes aus dem religiösen Kerker der Papstkirche, Reformation und die Entwicklung der Menschenrechte im Kampf um Freiheit vor staatlichen Übergriffen, die Abschaffung der Folter, die Entstehung der Demokratie und des Rechtsstaates, Bürgertum und bürgerliche Freiheit, … hat sich ohne, teilweise gegen »die Türken« vollzogen) Sicht zustimmt – noch längst nicht EU-Standard erreicht hat:

Der für den 22.11.10 angesetzt gewesene Rückflug einer bei RSD-Reisen/München gebuchten Pauschalreise mit Corendon
von Antalya nach Hamburg, Flugnummer CAI 181
- planmäßige Abflugzeit Antalya 06:00 Uhr
- planmäßige Ankunftszeit Hamburg 08:55 Uhr
- am Vortag verschobene und bekanntgegebene neue Abflugzeit 06:45 Uhr
- dementsprechend verschobene projektierte Ankunftszeit in Hamburg 09:40 Uhr
fand nicht wie vorgesehen statt:

Die Reisegruppe wurde von ITM-Travel, dem türkischen Partner Ihres Auftraggebers RSD-Reisen, rechtzeitig zu dem am Vortag schon als verspätet angekündigten Abflugtermin zum Flughafen Antalya gebracht. Der letzte Bus traf gegen 04:15 Uhr dort ein.

Nach längerer vergeblicher Wartezeit wurde den auf ihren Abflug wartenden Fluggästen per Lautsprecherdurchsage – erst verspätet – mitgeteilt, dass sich der Abflug „wegen eines Anschlussfluges“ weiter verzögere – obwohl um diese Uhrzeit kein „Anschlussflug“ stattgefunden haben kann.

Der nächste Abflugzeitpunkt wurde für 07:45 Uhr angegeben. Der verstrich ebenfalls.

Als Grund wurden – bei strahlend schönem Wetter – „schlechte Wetterbedingungen“, wieder bloß per Lautsprecherdurchsage, vorgeschoben.

Nächster Abflugtermin wurde für 08:30 Uhr angekündigt; Grund: „verzögerter Anschlussflug“.

Bei so offensichtlichen, mit Händen zu greifenden unwahren Behauptungen – zweimaliger Begründungswechsel für die Verspätung – wurden die Passagiere ungehalten und verlangten, dass wenigstens ein Mitarbeiter aus dem Flughafenbüro von Corendon erscheine und die Fakten auf den Tisch lege. (Die Gespräche wurden von einem zu den Passagieren gehörenden Deutsch-Türken in türkischer Sprache geführt/übersetzt, so dass sprachliche Missverständnisse ausgeschlossen werden können.) 

Außerdem wurde verlangt, dass als Betreuungsleistung, wie Art. 9, Abs. 2 EU-Verordnung 261/2004 sie jedem Flug-„Gast“ bei übergroßer Verspätung als ihm standardmäßig zustehende Leistung aufführt, zumindest für jede Familie wenigstens ein Anruf statt der vorgeschriebenen zwei pro Reisenden nach Deutschland vermittelt werde, damit diejenigen, die sich vor Reiseantritt zur Abholung der Flugreisenden vom Flughafen Hamburg bereiterklärt hatten und teilweise über eine größere Entfernung anreisen mussten, informiert würden. Das wurde – im Zeitalter der Mobiltelefone(!) – von dem Büro von Corendon mit der Begründung abgelehnt, dass das „technisch nicht machbar“ sei.

Das Erscheinen eines der Mitarbeiter wurde bei den wiederholten Anrufen in dem Flughafen-Büro binnen „der nächsten fünf Minuten“ in Aussicht gestellt; das „Spielchen“ für die Mitarbeiter – für die Fluggäste war es keines mehr(!), zumal sich unter den Fluggästen Zuckerkranke (mit „Bedürfnissen von Personen mit eingeschränkter Mobilität“ im Sinne von Art. 9, Abs. 3 EU-VO) befanden – wiederholte sich jedes Mal, wenn die Fluggäste in dem Büro anriefen.

So wurde es langsam 10:30 Uhr.

Weil Zuckerkranke gesundheitliche Probleme bekamen, wurden die Anrufe in dem Büro dringlicher.

Durch Einschaltung eines hilfsbereiten Flughafenmitarbeiters, der mit Conderon nichts zu tun hat, wurde auf heftiges Insistieren durch die langsam sich aufs Ärgste verschaukelt fühlenden Flug-GÄSTE erreicht, dass die „Gäste“ nach fast sechs Stunden im Flughafengebäude um 11:00 Uhr ein (pappiges) Sandwich und einen Softdrink erhielten. 

 Ein Mitarbeiter erschien immer noch nicht, um mitzuteilen, wie es weitergehen werde.

Weitere Anrufe über die Hausleitung des Flughafengebäudes wurden von dem Büro der Fluglinie dadurch abgeblockt, dass der Hörer einfach aufgelegt wurde, wenn für die dortigen Mitarbeiter erkennbar wurde, dass es sich schon wieder um die querulierenden Passagiere von Flug CAI 181 handele. 

Erst durch Einschalten der Flughafenpolizei konnte erneut eine Verbindung zu dem Büro hergestellt werden, weil der Angestellte – wie es zuvor von wem auch immer gemacht worden war – es nicht wagte, einfach aufzulegen, nachdem der Polizeichef der Flughafenpolizei persönlich sich zunächst gemeldet und das Gespräch durch Weiterreichen des Telefonhörers vermittelt hatte.

Es wurden diverse weitere Abflugzeiten, zuletzt für 12:30 Uhr, angesagt, die dann schließlich eingehalten wurde.

Niemand ist bis zum Abflug erschienen, um die Situation zu erklären, von „Betreuungsleistung“ ganz zu schweigen. Es wurde in keinster Weise informiert.
Langer, von 1.000 und einer Nacht auf einen Vormittag verdichteter Schilderung kurzer Sinn: Bis zum tatsächlichen Abflugtermin um 12:30 Uhr – na bitte: geht doch! – ist niemand von Conderon erschienen, um laut dem in der EU-Verordnung geregelten Standard über die den Flug-GÄSTEN nach EG Nr. 261/2004 zustehenden Fluggastrechte zu informieren und sie ebenfalls zu bieten. Aber dieser Standard gilt eben nur für die EU. Und wir Reiseteilnehmer können aus leidvoller Erfahrung bestätigen, dass die Türkei den EU-Standard bei weitem noch nicht erreicht hat. 

Was Sie durch Ihr Sponsoring dieser Reisen zu erreichen versucht, wurde von der türkischen Fluglinie konterkariert. 
Fazit und „quot erat demonstrandum“: Die Türkei ist – wenn man ihrem Beitritt zur EU trotz größter geographischer, historischer, politischer, kultureller, geistes- und ideengeschichtlicher Bedenken überhaupt zustimmen zu können meint – nicht reif für die EU, da sie deren Standard bei weitem nicht erreicht.
Mit freundlichen Grüßen
Hans-Uwe Scharnweber

Rechtsanwalt

im Auftrag von 145 betroffenen Reisenden

